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Auf Stärken achten, 
nicht auf Schwächen
Nachgefragt bei Inklusionsberaterin Annkatrin Stieglitz

Seit rund einem Jahr bietet der Landesbetrieb Landwirtschaft Hes-
sen (LLH) gemeinsam mit dem Integrationsamt des Landeswohl-
fahrtsverbands Hessen eine speziell auf Landwirtschaft und Garten-
bau zugeschnittene Inklusionsberatung an. Das LW hat bei 
Annkatrin Stieglitz, Fachberaterin für Inklusion beim LLH, nachge-
fragt, wie das Beratungsangebot bislang angenommen wurde und 
wie sie die Betriebe sowie die betroffenen Mitarbeitenden unterstüt-
zen konnte.

LW: Nach einem Jahr Erfah-
rung in der Inklusionsbera-
tung für landwirtschaftliche 
und gartenbauliche Betriebe: 
Wer hat bei Ihnen mit welchen 
Fragen angefragt?
Annkathrin Stieglitz: Die An-
fragen kamen aus ganz unter-
schiedlichen Bereichen der 
Landwirtschaft und des Garten-
baus. Von kleineren Familienbe-
trieben mit einem Mitarbeiter/
einer Mitarbeiterin bis hin zu 
größeren mit mehreren Ange-
stellten. Besonders häufig ging 
es um die Einstellung von Men-
schen mit Behinderung, um Fra-
gen zur Ausbildung oder Helfer-
ausbildung sowie um Möglich-
keiten der langfristigen Beschäf-
tigung.

Viele Betriebe wollten wissen, 
welche Tätigkeiten für Men-
schen mit Behinderung geeignet 
sind, welche Unterstützungs-
möglichkeiten es gibt und wel-
che organisatorischen Punkte 
berücksichtigt werden müssen. 

LW: Was konnten Sie für die 
Betriebe tun?
Stieglitz: Meine Aufgabe be-
stand vor allem darin, individu-
elle Lösungen zu entwickeln, 
Fördermöglichkeiten aufzuzei-
gen und Betrieben die richtigen 
Ansprechpartner zu zeigen, qua-
si wie ein Lotse. Vorteilhaft ist 
hier auf jeden Fall die enge Zu-
sammenarbeit mit anderen Ak-
teuren in diesem Bereich, wie 
zum Beispiel mit dem Integrati-
onsamt des Landeswohlfahrts-
verbandes Hessen und dem re-
gionalen Integrationsfachdienst.

LW: Machen Sie sich vor Ort 
ein Bild oder ist auch eine te-
lefonische Beratung möglich?
Stieglitz: Beides ist möglich 
und sinnvoll. Grundlegende 

Fragen lassen sich häufig gut 
telefonisch oder digital klären. 
Geht es jedoch um komplexere 
Fragestellungen, beispielsweise 
um konkrete Arbeitsabläufe, Ar-
beitsplatzanpassungen oder in-
dividuelle Unterstützungsbe-
darfe, ist eine Beratung direkt 
auf dem Betrieb meist hilfrei-
cher.

Vor-Ort-Termine ermögli-
chen es, die tatsächlichen Ar-
beitsbedingungen kennenzuler-
nen und gemeinsam praxisnahe 
Lösungen zu entwickeln, die 
zum jeweiligen Betrieb passen.

LW: Was sind bislang die 
Gründe für eine Einstellung 
gewesen?
Stieglitz: Ein häufiger Anlass 
war die Weiterbeschäftigung ei-
nes Menschen mit Behinderung 
nach einer erfolgreich absolvier-
ten Ausbildung oder Prakti-
kumsphase. Viele Betriebe haben 
dabei festgestellt, dass die Zu-
sammenarbeit gut funktioniert 
und eine dauerhafte Anstellung 
sinnvoll und gewinnbringend ist.

Darüber hinaus erlebe ich zu-
nehmend, dass Betriebsleiterin-
nen und Betriebsleiter bewusst 
offen auf das Thema Inklusion 
schauen und feststellen: „Warum 
eigentlich nicht?“ Wenn Moti-
vation, Zuverlässigkeit und die 
fachliche Eignung stimmen, 
steht eine Behinderung einer er-
folgreichen Beschäftigung oft 
nicht im Weg.

Haben Sie Feedback bekom-
men, wie die Betriebe mit ih-
rem neuen Mitarbeiter zu-
rechtkommen? 
Stieglitz: Die Rückmeldungen 
aus den Betrieben sind überwie-
gend positiv. Entscheidend ist 
vor allem eine offene Haltung 
sowie die Bereitschaft, sich im 
Vorfeld mit dem Thema Inklu-
sion auseinanderzusetzen.

Dabei zeigt sich immer wieder, 
dass Behinderung sehr unter-
schiedlich ist. Nicht jede Behin-
derung wirkt sich direkt auf die 
Arbeitsfähigkeit oder den Ar-
beitsalltag aus. Deshalb sind pau-
schale Aussagen nicht möglich. 
Vielmehr kommt es darauf an, 
die individuellen Fähigkeiten 
und Einsatzmöglichkeiten der 
jeweiligen Person zu betrachten. 
In vielen Fällen entwickeln sich 
sehr stabile und wertvolle Ar-
beitsverhältnisse.

Wenn es mal zu Schwierigkei-
ten kommt, sind es oft die, die in 
jedem anderen Arbeits- oder 
Ausbildungsverhältnis auch vor-
kommen können.

LW: Welche Voraussetzungen 
müssen die Betriebe/Betriebs-
leiter mitbringen, wenn sie 
einen Mitarbeiter einstellen 
wollen, der eine Behinderung 
hat?
Stieglitz: Grundsätzlich kön-
nen auf jedem Betrieb Men-
schen mit Behinderung arbei-
ten. Wichtig sind vor allem 
Offenheit, Kommunikationsbe-
reitschaft und die Bereitschaft, 
Arbeitsabläufe gegebenenfalls 
anzupassen. In den meisten Fäl-
len sind keine grundlegenden 
Veränderungen notwendig. Oft 
reichen kleinere organisatori-
sche Maßnahmen oder techni-
sche Hilfen aus.
 
LW: Was tun, wenn ein Mitar-
beiter plötzlich schwerbehin-
dert geworden ist?
Stieglitz: Tatsächlich ist es so, 
dass das Thema Behinderung 

viele Betriebe direkter betrifft, 
als zunächst angenommen wird. 
Über 90 Prozent aller Behinde-
rungen entstehen im Laufe des 
Lebens, beispielsweise durch 
Erkrankungen wie Rheuma, Rü-
ckenleiden, Herz-Kreislauf-Er-
krankungen oder nach Unfällen. 
Das bedeutet: Eine Schwerbe-
hinderung ist häufig nichts, was 
„von außen“ in einen Betrieb 
kommt, sondern kann auch lang-
jährige Mitarbeitende betreffen.

Wenn ein Mitarbeitender im 
Laufe des Berufslebens schwer-
behindert wird, sollte frühzeitig 
das Gespräch gesucht werden. 
Ziel ist es, gemeinsam zu prüfen, 
wie die Beschäftigung weiterhin 
möglich bleibt. Dabei können 
Beratungsstellen, Integrations-
fachdienste, das Integrationsamt 
oder Rehabilitationsträger un-
terstützen. Häufig lassen sich 
durch angepasste Tätigkeiten, 
Hilfsmittel oder flexible Arbeits-
organisation gute Lösungen fin-
den, sodass wertvolle Fachkräfte 
im Betrieb gehalten werden kön-
nen.

LW: Arbeiten in der Landwirt-
schaft mit einer Schwerbehin-
derung: Was geht und was 
eher nicht?
Stieglitz: Grundsätzlich bietet 
die Landwirtschaft sehr vielfäl-
tige Tätigkeitsbereiche. Deshalb 
gibt es durchaus viele Einsatz-
möglichkeiten für Menschen mit 
Schwerbehinderung. Welche 
Arbeiten geeignet sind, hängt 
immer von den individuellen Fä-
higkeiten und Einschränkungen 
ab.

Gerade in landwirtschaftlichen 
Betrieben gibt es oft eine große 
Bandbreite an Aufgaben, von 
Büro- und Verwaltungsarbeiten 
über den Kontakt mit Kunden 
im Hofladen bis hin zur Arbeit 
im Stall, im Gartenbau oder mit 
Maschinen und Technik. Ent-
scheidend ist, die passende Tä-
tigkeit für die jeweilige Person 
zu finden oder Arbeitsabläufe 
entsprechend anzupassen. Häu-
fig reichen bereits kleinere Ver-
änderungen aus, damit Mitarbei-
tende ihre Stärken gut einbrin-
gen können.

Natürlich gibt es auch Tätig-
keiten, die je nach Art der Ein-
schränkung schwieriger sein 
können, beispielsweise Arbeiten 
mit hohen körperlichen Belas-
tungen oder besonderen Sicher-
heitsanforderungen. Deshalb 

Annkatrin Stieglitz, Fachberate-
rin für Inklusion.� Foto: LLH
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sollte immer individuell betrach-
tet werden, welche Aufgaben 
geeignet sind und welche Unter-
stützung möglicherweise benö-
tigt wird.

LW: Reicht die Ausbildereig-
nung, wenn man einen Auszu-
bildenden oder Mitarbeiter 
mit Schwerbehinderung ein-
stellt?
Stieglitz: Die reguläre Ausbil-
dereignung bleibt grundsätzlich 
ausreichend. Zusätzliche päda-
gogische oder organisatorische 
Unterstützung kann jedoch sinn-
voll sein, insbesondere wenn 
besonderer Unterstützungsbe-
darf besteht.

Wichtig ist, dass Ausbildungs-
betriebe offen kommunizieren 
und bei Bedarf externe Unter-
stützung nutzen. Hier können 
beispielsweise Integrationsfach-
dienste, Berufsschulen oder 
Reha-Beratungsträger begleiten. 
Viele Unterstützungsangebote 
stehen sowohl den Auszubilden-
den als auch den Betrieben zur 
Verfügung.

Wenn ein Betrieb eine Helfer-
ausbildung für Menschen mit 
besonderem Förderbedarf anbie-
ten möchte, ist zusätzlich die so-
genannte REZA-Qualifikation 
erforderlich. REZA steht für „Re-
habilitationspädagogische Zu-
satzqualifikation für Ausbilderin-
nen und Ausbilder“. Damit sollen 
Betriebe und Ausbildungsverant-
wortliche besser darauf vorberei-
tet werden, Menschen mit beson-
derem Förderbedarf fachlich und 
pädagogisch zu begleiten.

LW: Welche Förderungen gibt 
es in Hessen? 
Stieglitz: In Hessen gibt es ver-
schiedene Fördermöglichkeiten, 
beispielsweise über das Integra-
tionsamt, die Agentur für Arbeit 
oder die Rentenversicherungs-
träger. Gefördert werden können 
unter anderem technische Ar-
beitshilfen, Arbeitsplatzanpas-
sungen, Probebeschäftigungen 
oder Lohnkostenzuschüsse. Wel-
che Förderung infrage kommt, 
hängt immer vom Einzelfall und 
von der jeweiligen Behinderung 
beziehungsweise Beschäfti-
gungssituation ab.

Zudem ist das Hessische Per-
spektivprogramm zur Verbesse-
rung der Arbeitsmarktchancen 
schwerbehinderter Menschen 
(HePStieglitz) des LWV Hessen 
Integrationsamtes für Arbeitge-

ber überaus attraktiv. Das Pro-
gramm unterstützt Betriebe un-
ter anderem mit Prämien für 
Praktika, Probebeschäftigungen, 
Ausbildungsplätze und Einstel-
lungen von schwerbehinderten 
Menschen. Zusätzlich werden 
begleitende Unterstützungsan-
gebote gefördert, um Beschäfti-
gungsverhältnisse langfristig zu 
stabilisieren. Besonders im Fo-
kus stehen dabei auch ältere 
schwerbehinderte Menschen, 
der Übergang von Schule in den 
Beruf sowie der Wechsel aus 
Werkstätten für behinderte 
Menschen auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt.

Welche Fördermöglichkeiten 
gibt es außerhalb von Hessen/
bundesweit?
Stieglitz: Bundesweit gibt es 
zahlreiche Unterstützungsange-
bote, beispielsweise Eingliede-
rungszuschüsse, Förderungen 
für Arbeitsplatzanpassungen 
oder Hilfen zur Ausbildung und 
Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung.

Wichtig ist außerdem die Ein-
heitliche Ansprechstelle für Ar-
beitgeber (EAA). Die EAAs be-
raten deutschlandweit Betriebe 
aller Branchen rund um die Be-
schäftigung, Ausbildung und 
Förderung von Menschen mit 
Behinderung. Sie unterstützen 
unter anderem bei Fragen zu 
Fördermitteln, Zuständigkeiten 
und praktischer Umsetzung im 
Betrieb.

LW: Förderanträge auszufül-
len, hört sich für viele nach viel 
Aufwand an. Was kommt auf 
Interessierte zu, die sich bei 
Ihnen für eine Förderung mel-
den?
Stieglitz: Viele Betriebe haben 
zunächst Sorge vor einem hohen 
bürokratischen Aufwand. In der 
Praxis zeigt sich jedoch, dass sich 
viele Verfahren gut begleiten las-
sen. Wichtig ist vor allem, früh-
zeitig Kontakt aufzunehmen, da-
mit Fördermöglichkeiten recht-
zeitig geprüft werden können.

Der Landesbetrieb Landwirt-
schaft Hessen unterstützt die 
Betriebe dabei, die richtigen An-
sprechpartner zu finden, not-
wendige Unterlagen zusammen-
zustellen und Anträge vorzube-
reiten. Der tatsächliche Aufwand 
hängt vom jeweiligen Förder-
programm ab, ist aber in vielen 
Fällen gut überschaubar. 

LW: Was muss bei einem Ar-
beitsvertrag berücksichtigt 
werden? 
Stieglitz: Grundsätzlich gelten 
dieselben arbeitsrechtlichen Re-
gelungen wie bei anderen Be-
schäftigten auch. Zusätzliche 
Punkte können sich beispielswei-
se aus individuellen Unterstüt-
zungsbedarfen, Arbeitszeiten 
oder besonderen Schutzrechten 
ergeben.

Wichtig ist vor allem eine kla-
re Beschreibung der Tätigkeiten 
und Arbeitsbedingungen. Bei 
schwerbehinderten Beschäftig-
ten gelten außerdem besondere 
gesetzliche Regelungen, etwa 
hinsichtlich Zusatzurlaub oder 
Kündigungsschutz.

LW: Wenn die Zusammenar-
beit doch nicht passt, welche 
arbeitsrechtlichen Besonder-
heiten sollten Betriebe ken-
nen?
Stieglitz: Es empfiehlt sich, 
frühzeitig das Gespräch mit dem 
Integrationsamt zu suchen und 
Unterstützung durch Beratungs-
stellen oder Integrationsfach-
dienste einzubeziehen. Häufig 
können Konflikte oder Schwie-
rigkeiten bereits im Vorfeld ge-
löst werden.

Bei schwerbehinderten Be-
schäftigten besteht ein besonde-
rer Kündigungsschutz. Vor einer 
Kündigung muss in der Regel 
das Integrationsamt beteiligt 
werden und der beabsichtigten 
Kündigung zustimmen. Das Vor-
urteil, schwerbehinderte Men-
schen seien „unkündbar“, ent-
spricht nicht der Realität. In 80 
Prozent der Fälle endet das Kün-
digungsschutzverfahren beim 
Integrationsamt mit der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses. 
Der besondere Kündigungs-
schutz ist daher vielmehr als 
Nachteilsausgleich zu verstehen. 
Er zielt darauf ab, Beschäftigte 
mit Schwerbehinderung vor be-
hinderungsbedingten Nachtei-
len auf dem Arbeitsmarkt zu 
schützen und diese gegebenen-
falls auszugleichen. Allerdings 
bedeutet das nicht, dass Mitar-
beitenden mit Schwerbehinde-
rung nicht gekündigt werden 
kann.

LW: Sie sagen: „Keine Angst 
vor dem Begriff Behinde-
rung!“ Welche Berührungs-
ängste rund um das Thema 
Inklusion in der Landwirt-

schaft gibt es? Was erwidern 
Sie darauf?
Stieglitz: Viele Betriebe be-
fürchten zunächst zusätzlichen 
organisatorischen Aufwand, Un-
sicherheiten im Umgang oder 
Einschränkungen im Arbeitsab-
lauf. Teilweise fehlen auch prak-
tische Erfahrungen mit dem 
Thema Inklusion. 

Meine Erfahrung zeigt jedoch: 
Wenn man offen an die Sache 
herangeht und frühzeitig Unter-
stützung nutzt, lassen sich viele 
Fragen unkompliziert klären. 
Entscheidend ist der Blick auf die 
Fähigkeiten und Potenziale eines 
Menschen, nicht allein auf die 
Behinderung. Man sollte auf die 
Stärken achten und nicht auf die 
Schwächen!

Gerade in der Landwirtschaft 
spielen Zuverlässigkeit, Motiva-
tion und praktische Fähigkeiten 
eine große Rolle. Viele Betriebe 
machen hier positive Erfahrun-
gen.

LW: Welche abschließenden 
Tipps haben Sie?
Stieglitz: Inklusion in der Land-
wirtschaft funktioniert beson-
ders dann gut, wenn Betriebe 
bereit sind, individuelle Lösun-
gen zu finden und offen mit
einander zu kommunizieren. 
Landwirtschaftliche Betriebe 
bieten oft sehr vielfältige Ar-
beitsbereiche und damit gute 
Möglichkeiten für unterschied-
liche Menschen und Fähigkeiten.

Wichtig ist außerdem: Betrie-
be müssen mit ihren Fragen 
nicht allein bleiben. Es gibt zahl-
reiche Beratungs- und Unter-
stützungsangebote, welche so-
wohl die Betriebe als auch die 
Beschäftigten bei der Suche nach 
den passenden Lösungen beglei-
ten.� Die Fragen stellte 
� Stephanie Lehmkühler

Kontakte
•	 Annkatrin Stieglitz, Fach-

beraterin für Inklusion 
beim LLH,  0561 - 7299 
225, Mobil: 01511- 6893 
351, E-Mail: annkatrin.
stieglitz@llh.hessen.de

•	EAA Rheinland-Pfalz: 
eaa-rlp.de/

•	EAA Hessen: www.eaa 
-hessen.de/�


